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12.08.2019 
Bebauungsplan Nr. 300 

 
„Grundschule Sandhorst“ 

 
 
Textliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr.:1 BauGB) 

 
Innerhalb des festgesetzten allgemeinen  Wohngebietes 1 (WA ) sind die nach § 4 Abs. 
3 Nr. 5 als Ausnahme zulässigen Tankstellen unzulässig. 
 

2. Flächen für den Gemeinbedarf   (§ 9 Abs. 1 Nr.: 5 BauGB ) 
 
Innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsflächen mit der  Zweckbestimmung „Schule“, 
sind folgende Nutzungen zulässig: 

 
- Schulen, 
 

sowie Nutzungen, die mit der zukünftigen Entwicklung der Schule bezüglich der erfor-
derlichen direkten Erweiterungen derselben, sowie den damit in Zusammenhang ste-
henden Nutzungen in Verbindung stehen.  
Ausnahmsweise können innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsflächen, Wohnun-
gen für Hausmeister zugelassen werden. 
Für das mit einem Wohnhaus bebaute Flurstück 73/3 der Flur 6 der Gemarkung Sand-
horst (Eheweg Nr. 19 ) besteht passiver und aktiver Bestandsschutz. Dadurch ist die 
Erhaltung, Nutzung und eine geringfügige Erweiterung des Gebäudes gewährleistet.  
 
Innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsflächen mit der  Zweckbestimmung „Kinder-
tagesstätte“, sind folgende Nutzungen zulässig: 

 
-  Kindertagesstätte 
 

und die damit verknüpften Nutzungen Kinderkrippe / Kinderhort/ Kindergarten, sowie  
die mit der zukünftigen Entwicklung der Zweckbestimmung Kindertagesstätte in Zu-
sammenhang stehenden Nutzungen. Ausnahmsweise können innerhalb der festgesetz-
ten Gemeinbedarfsflächen, Wohnungen für Hausmeister zugelassen werden. 
 

3. Maß der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr.:1 BauGB) 
 
Firsthöhenbegrenzung 
 
Die Firsthöhe in den allgemeinen Wohngebieten (WA ) darf das Maß von 9,0 m nicht 
überschreiten. 
Als Firsthöhe gilt das Maß zwischen der Oberkante der Fahrbahnmitte (nächstgelegene 
öffentliche Straße) und der Schnittlinien der Dachhaut. 
 
Traufhöhenbegrenzung 
 
Die Traufhöhe darf in den allgemeinen Wohngebieten (WA ) das Maß von 4,0 m nicht 
überschreiten. 
Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen der Oberkante der Fahrbahnmitte (nächstgelegene 
öffentliche Straße) und der Schnittlinien von Dachhaut und Außenwand. 
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4. Überschreitung der zulässigen Grundfläche   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1. BauGB i.V.m. § 19 Abs. 2 bis Abs. 
4 BauNVO) 
 
Die maximal zulässige Grundfläche darf durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahr-
ten und durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO im WA - Gebiet und auf den 
Gemeinbedarfsflächen (GRZ 0,4) um maximal 50 % überschritten werden. 
 

5. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr.: 2 BauGB,  § 22 und § 23 BauNVO) 
 

Abweichende Bauweise  
 
In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) gilt die offene Bauweise. Abweichend von der of-
fenen Bauweise wird festgesetzt, dass die Gebäudelängen das Maß von maximal 18,0 
m nicht überschreiten dürfen. 
 
Für die Gemeinbedarfsflächen wird die offene Bauweise festgesetzt. Abweichend von 
der offenen Bauweise wird festgesetzt, dass die Gebäudelängen von maximal 50,0 m 
überschritten werden dürfen. 
 
Garagen und Nebenanlagen sind auf die max. Gebäudelänge nicht anzurechnen. 
 
Nur Einzelhäuser zulässig  
 
In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind nur Einzelhäuser zulässig. 

 
6. Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten   ( § 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB)  
 

Pro Einzelhaus ist maximal eine (1) Wohneinheit zulässig. Ausnahmsweise ist eine 
zweite Wohneinheit nur im ausgebauten Dachgeschoss zulässig. 
 

7. Erhaltung von Bäumen   (§ 9 (1) Nr.:25.b BauGB) 
 
Die zeichnerisch als zu erhalten festgesetzten Bäume im Bereich der Fläche für Ge-
meinbedarf, Zweckbestimmung Schule (siehe Hinweis Nr.4) sind frei wachsend zu er-
halten und im Kronentraufbereich (Hauptwurzelraum) von Bodenauftrag, Bodenabtrag 
und Bodenversiegelung freizuhalten. 
Ausnahmsweise ist eine Befestigung auf bis zu 20 % des Kronentraufbereiches zuläs-
sig, wenn eine wasserdurchlässige Befestigung durch Schotter, Fugenpflaster mit mind. 
20 % Fugenanteil, Kies, Rindenmulch oder Rasengittersteinen auf wasserdurchlässiger 
Tragschicht erfolgt. 

 
8. Zu erhaltende Bäume und /oder Sträucher/Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

(§ 9 (1) 25.a und § 9 (1) 25.b BauGB) 
 
Der vorhandene, lineare Baum- und Strauchbestand nördlich und südlich des Ostfries-
landwanderweges ist gemäß § 9, Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu schützen und zu pflegen. 
Zur Sicherung der Standortgegebenheiten werden die Gehölzbestände im Bereich des 
Wanderweges entsprechend Plandarstellung als öffentliche Grünflächen mit einer 
wechselnden Breite von 2,3 m (nördlich) bis zu ca. 11 m (südlich/Bereich Schulgarten) 
festgesetzt. 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a ist parallel der nördlichen Plangebietsgrenze eine Baum- 
Strauchhecke anzulegen. Die Hecke ist mit Arten aus Punkt 1.1 und 1.2 der Festset-
zung Nr. 9 zu bepflanzen, wobei Bäume in einem Abstand von 10 – 15 m und Sträucher 
zur Zwischenpflanzung in einem Abstand von ca. 1,50 – 2,00 m gesetzt werden sollen. 
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9. Erhaltung und Entwicklung von Wallhecken/geplante Wallhecken 
 
Gemäß § 9, Abs.1 Nr. 25 a und Nr. 25 b BauGB sind die im Bebauungsplan entspre-
chend festgesetzten Wallhecken, zu erhalten und zu pflegen. In einem Streifen von bis 
zu 3,0 m Abstand zu den Wallhecken sind Bodenauftrag, Bodenabtrag und Bodenbefes-
tigung zur Sicherung der Standortverhältnisse unzulässig. Offene Bereiche sind mit 
Bäumen und Sträuchern aus Punkt 1.1 und 1.2 nachzupflanzen, wobei Bäume in einem 
Abstand von 10 – 15 m und Sträucher zur Zwischenpflanzung in einem Abstand von ca. 
1,50 – 2,00 m gesetzt werden sollen. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind entsprechend Plandarstellung, Wallhecken anzu-
legen und dauerhaft zu sichern. Die Wallkörper sind mit Oberboden und/oder lehmhalti-
gem Unterboden bei einer Sohlbreite von 2,5 m, einer max. Höhe von 1,5 m (Endhöhe 
nach Sackung 1,2-1,3 m) und einer Wallkopfbreite von 0,5 m aufzusetzen. Vor dem 
Aufsetzen ist eine evtl. vorhandene Grasnarbe aufzubrechen. Die Wälle sind mit Bäu-
men und Sträuchern aus Punkt 1.1 und 1.2 zu bepflanzen, wobei Bäume einen Anteil 
von 20 % und Sträucher einen Anteil von 80 % einnehmen sollen. Die Pflanzung soll 
zweizeilig bei einem Pflanzabstand von 2,20 m je Pflanzzeile auf Lücke, also mit 9 Ge-
hölzen je 10 m Walllänge erfolgen. Im Rahmen einer 3-jährigen Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege ist ein Wildverbiss-Schutz und eine Abdeckung am Wurzelstock ge-
gen Graswuchs vorzusehen. In Trockenperioden ist eine Wässerung sicherzustellen. 

 
1.1 Groß- und Kleinbäume 

 
Deutscher Gehölzname Wissenschaftlicher Artname Pflanzqualität/-höhe 
     (vor Pflanzschnitt) 
Sandbirke Betula pendula Heister 1xv./100-125 cm 
Stieleiche Quercus robur Heister 2xv./100-125 cm 

 
1.2 Sträucher 

 
Deutscher Gehölzname Wissenschaftlicher Artname Pflanzqualität/-höhe 
     (vor Pflanzschnitt) 
Haselnuss Corylus avellana Strauch 2xv./60-100 cm 
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna Strauch 2xv./60-100 cm 
Schlehe Prunus spinosa Strauch 2xv./60-100 cm 
Hundsrose Rosa canina Strauch 2xv./60-100 cm 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra Strauch 2xv./60-100 cm 
Vogelbeere (Eberesche) Sorbus aucuparia Strauch 2xv./125-150 cm 
   an feuchten Standorten zusätzlich:  
Faulbaum   Frangula alnus Strauch 2xv./60-100 cm 
 

10. Wallheckenschutz   (§9 (1) 25 b BauGB)  
 
Stellplätze, Carports und Garagen nach § 12 BauNVO mit deren Zufahrten und Neben-
anlagen nach § 14 BauNVO, die Gebäude sind und einen Bruttorauminhalt von mehr als 
15 m³ haben, müssen einen Abstand von mindestens 5,0 m einhalten.  
Die zur Erschließung der Gemeinbedarfsflächen und der Wohnbaugrundstücke erforder-
lichen Walldurchbrüche sind mit Rücksicht auf den vorhandenen Baum- und Strauchbe-
stand herzustellen. 
 

11. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses (§9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 
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Fläche für die Regenrückhaltung 
 

Auf der Fläche für die Regenrückhaltung ist als Kernelement ein Flachwasserbereich 
zur Regenwasserrückhaltung vorzusehen. Dieser ist landschaftsgerecht und naturnah 
auszugestalten. Hierzu ist das Gewässer mit Bereichen unterschiedlicher Böschungs-
neigung von 1:2 bis mindestens 1:4 zu versehen und mit einer Tiefe von ca. 0,10 m bis 
0,20 unter dem mittleren Wasserspiegel zu einer Flachwasserzone bzw. Sumpfzone zu 
entwickeln.  
 
Umgrenzung von Flächen für wasserrechtliche Festsetzungen 

 
Auf dem westlichen Teilabschnitt der Fläche parallel des Ostfrieslandwanderweges ist 
ein Kleingewässer mit einer Größe von mindestens 200 m² vorzusehen. Das Gewässer 
ist landschaftsgerecht in fließenden Formen und partiell mit abgeflachten Böschungszo-
nen anzulegen. Die Gewässertiefe sollte 1,5 m nicht überschreiten. Zur Sicherung einer 
ständigen Wasserführung ist das Gewässer – sofern erforderlich – mit einer Lehmab-
dichtung zu versehen.  

 
12. Lärmschutz 

 
Innerhalb der festgesetzten Flächen des Allgemeinen Wohngebietes sind an allen, dem 
Tierheim zugewandten und bis zu 90 Grad abgewinkelten Gebäudefronten von Schlaf-
räumen, schallgedämmte Lüftungen vorzusehen.  
 

 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung) 
 
1. Dachform   (§ 84 Abs. 3  NBauO) 

 
In den allgemeinen Wohngebieten (WA ) sind Walm- und Satteldächer sowie Pultdächer 
und Grasdächer mit Dachneigungen von 20° - 50°zulässig. 
Diese Festsetzungen gelten nicht für Dachaufbauten, Garagen, Carports und Nebenan-
lagen, soweit diese eine Grundfläche von 50 m² nicht überschreiten. Reetdächer sind 
als Ausnahme zulässig. 
Walmdächer können als Ausnahme zugelassen werden. 
 

2. Dachaufbauten   (§ 84 Abs. 3  NBauO) 
 
In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind mehrere Dachaufbauten zulässig, wenn ih-
re Gesamtbreite die Hälfte der Länge der jeweiligen Traufseite des Daches nicht über-
schreitet. Sie dürfen einzeln nicht breiter als 3,80 m sein, außer wenn es sich hierbei um 
ein Zwerchhaus handelt. 
Das Zwerchhaus darf im WA jedoch pro Dachseite des jeweiligen Gebäudes nur einmal 
erscheinen und die Hälfte der jeweiligen Trauflänge des Gebäudes nicht überschreiten. 
Der Abstand von Dachaufbauten zum Ortgang des Hauptdaches muss mind. 1,50 m be-
tragen. 
 

3. Materialverwendung / Farbgestaltung   (§ 84 Abs. 3 NBauO) 
 
In den allgemeinen Wohngebieten (WA ) sind die geneigten Dächer mit nicht glänzen-
den Dachziegeln oder Dachsteinen der nach RAL –K1 im folgenden benannten Farbrei-
hen rot- orange  2000 bis 2004, 2008-2011, 3000-3003, 3013, 3016, 3031 bzw. anthra-
zit-schwarz 7010-7033, 7036-7044, 9004, 9005, 9011, 9017 einzudecken.  
Innerhalb der festgesetzten Flächen für den Gemeinbedarf sind für die Dacheindeckung 
auch andere Materialien, wie z. B. Metall, zulässig. Bei Flachdächern, Pultdächern und 
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einer Flach- /Pultdach Kombination können Ausnahmen von den oben genannten Far-
breihen zuglassen werden.Die Verkleidung der Außenhaut der Wandflächen mit Well-
blech und Fliesen ist unzulässig. 
 

 
Hinweise 
 
1. Bodenfunde 

 
Bei Erdarbeiten können archäologische Funde wie Tongefäßscherben, Holzkohlean-
sammlungen, Schlacken oder auffällige Bodenverfärbungen zu Tage kommen. Boden-
funde sind wichtige Quellen für die Erforschung der Ur- und Frühgeschichte und unter-
stehen als Bodendenkmale den Schutzbestimmungen des Nds. Denkmalschutzgeset-
zes, wonach sie meldepflichtig sind. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten 
oder der Unternehmer. Bei den Flächen des Bebauungsplanes Nr.300 handelt es sich 
um ein Besiedlungsareal, in dem archäologische Funde nicht generell ausgeschlossen 
werden können. Um einen Überblick über die Befundsituation zu bekommen sollten 
Prospektionen stattfinden. Sollte archäologische Denkmalsubstanz zutage kommen, ist 
eine ausreichend lange Frist zur Dokumentation und Fundbergung einzuräumen. Bei ei-
ner Ausgrabung ist entsprechend das Nieders. Denkmalschutzgesetz anzuwenden. 
Gemäß dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 26.05.2011 (Nds. GVBl. S. 135), ist eine Genehmigung der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich, wenn Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen 
werden, wo Funde vermutet werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und 
mit Auflagen erteilt werden 
 

2. Altlasten 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Ablagerungen bzw. Alt-
standorte zutage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichti-
gen. 

 
3. Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Re-

gelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6  und § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB) 
 
Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet des Entwässerungsverbandes Aurich und ent-
wässert in die Sandhorster Ehe. Die Sandhorster Ehe mündet in den Ringkanal bei 
Westerende.  
In Folge der geplanten Bebauung kommt es zu einer Erhöhung der Flächenversiegelung 
und damit zu einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss. Da die vorhandenen Entwäs-
serungsanlagen des Entwässerungsverbandes überlastet sind, wird der erhöhte Ober-
flächenwasserabfluss über Regenrückhalteanlagen gedrosselt an die Verbandsgewäs-
ser abgegeben. Südöstlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verläuft die 
Sandhorster Ehe (Gewässer II Ordnung). 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt über geplante Regenrückhalteanlagen im Plange-
biet. Über diese wird das Regenwasser gedrosselt an das Gewässer II Ordnung Sand-
horster Ehe abgegeben. 
Innerhalb der Plangebietsflächen wird die Anlage einer Regenrückhalteeinrichtung mit 
Drosselung vorgesehen. 
 

4. Baumschutzsatzung 
 
Die als zu erhalten festgesetzten Laubbaum-Hochstämme sind nach der Baumschutz-
satzung der Stadt als geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 22 Niedersächsi-
sches Anpassungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Eine zusätzliche 
Bodenbefestigung, Bodenauftrag, Bodenabtrag und Ausastungen im Kronentraufbereich 
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sowie sonstige Schädigungen der Bäume sind von daher zu vermeiden. Weitere Ver-
siegelungen des Wurzelraumes im Kronentraufbereich würden den Gesundheitszustand 
der Bäume gefährden. Zuständig für die Überwachung ist die Stadt Aurich, Fachbereich 
Bauen. 
 

5. Wallhecken 
 
Die im Bebauungsplan nach § 9 (1) 25.b BauGB als zu erhalten festgesetzten und nach 
§ 9 (1) 20. BauGB als neu anzulegen, festgesetzten Wallhecken sind auch nach § 22 
Niedersächsisches Anpassungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Sie 
sind daher in ihrem natürlichen Zustand zu erhalten und zu fördern. Handlungen, die 
das Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigen, sind demnach verboten. Zur 
Vermeidung von Doppelzuständigkeit mit der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Aurich ist für die Überwachung aller Wallhecken im Plangebiet vorrangig die 
Stadt Aurich, Fachbereich Bauen zuständig. 

 
6. Nutzung regenerativer Energien 

 
Zur Nutzung regenerativer Energien wird empfohlen, die Stellung der Gebäude so zu 
wählen, dass die Dächer energetisch sinnvoll ausgerichtet werden.  

 


